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Bestandteile „Finanzieren“, „Planen“, „Bauen“, „Betreiben“ und „Verwerten“.


 

Erläuterungen im Leitfaden des Bundes „WirtschaftlichProjekten“




  

  






  
  






  
  





 BL ermittelt hierzu den vorläufigen „Public Sector 

Comparator (PSC)“ für den präferierten Standort.
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  Die Maßnahmen des „Sondervermögens zur Nachholung von Investitionen durch energetische Sa-


ten in landeseigenen Gebäuden“ des Einzelplan 13, Kapitel 5134 
rungsfahrplans nach dem Prinzip „worst first“ unter Berücksichtigung der Energieeffizienzklassifi-
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„Land Niedersachsen“
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zu dem das MWK einlädt („Bau-
fortschrittsbesprechungen“).
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„Hochschule“ an die Stelle der Begriffe „“„“


 


 









Für die aus dem durch Gesetz vom 16.05.2017 errichteten „Sondervermögen zur 
den Hochschulen in staatlicher Verantwortung“ (Kap. 5062) finanzierten Maßnahmen bei der MHH gelten gesonderte 
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Wertverändernde Ausgaben, die weniger als 15.000 € je baulicher Maßnahme betragen, sind nicht zu 
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In diesen Fällen tritt die jeweilige „Stiftungshochschule“ an die Stelle der Begriffe „
“„“

Für die aus dem durch Gesetz vom 16.05.2017 errichteten „Sonder
tlicher Verantwortung“ (Kap. 5062) finanzierten Maßnahmen bei der Universitätsmedizin 
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